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1. Anlass

Der Wasserverband Lingener Land prüft die Möglichkeiten, im Raum Lengerich eine
neue Trinkwassergewinnung einzurichten. Im Rahmen eines Pumpversuches ist zu er-
mitteln, in welchem Umfang es vorhabensbedingt zu Grundwasserstandsabsenkungen
kommt. Grundwasserstandsabsenkungen im oberen Grundwasserleiter können theore-
tisch Eingriffstatbestände des § 14 BNatSchG, Schädigungen gesetzlich geschützter
Biotope oder von FFH-Lebensraumtypen sowie artenschutzrechtliche Verbote des § 44
Abs. 1 BNatSchG auslösen oder mit den Erhaltungszielen von Natura 2000-Gebieten
unverträglich sein. Der vorliegende Teilbeitrag Naturschutz bewertet die Zwischener-
gebnisse zur Mitte der Förderstufe II des Pumpversuches.

Zur Berücksichtigung der gewässerökologischen Belange sei auf die gesonderte Aus-
arbeitung von W. Rötker verwiesen.

2. Naturschutzfachliche Beurteilung Mitte Förderstufe II

2.1 Bestandssituation im Wirkraum des Pumpversuches Mitte Förderstufe II

Die PreRun-Berechnungen vom August 2021 des Büros CAH für den ersten Grund-
wasserleiter haben ergeben, dass im Rahmen der Grundwasserförderung Mitte Förder-
stufe II (Pumpversuch Mitte Stufe II, 1,0 Millionen m³ pro Jahr) die in Abb. 1 darge-
stellten Flächen mit vorhabensbedingten Grundwasserstandsabsenkungen um mindes-
tens 25 cm betroffen sind. Teilweise kommt es zu einer Überlagerung mit Flächen, die
schwebendes Grundwasser oder einen geringmächtigen ersten Grundwasserleiter ha-
ben, so dass hier vorhabensbedingt keine Auswirkungen auf Biotope, Vegetation und
Fauna zu befürchten sind. Für die übrigen Flächen ist die Biotopausstattung der Abb. 2
zu entnehmen. Der am Weg „Zum Vogelpool“ dargestellte Fichtenforst (WZF1)
wurde zwischenzeitlich abgetrieben.

Betroffen sind fast ausschließlich Biotopflächen ohne Empfindlichkeit gegenüber
Wasserstandsveränderungen, mit geringen Flächenanteilen auch solche mit überwie-
gend geringer bis keiner Empfindlichkeit, jedoch mittlerer Empfindlichkeit bei feuch-
ten Ausprägungen oder älterem Baumbestand (siehe Abb. 2). Bei letzteren handelt es
sich um Siedlungsgehölze (HEB), Feldhecken (HFM, HFB), eine Baum-Wallhecke
(HWB), Waldränder mittlerer Standorte (WRM), Kiefern-, Fichten- und Lärchenforste
(WZK, WZK/WQT, WZF, WZL, WZL/WQF), einen Laubforst aus einheimischen
Arten (WXH/WQT) sowie sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF m, GIF w). Die
im Wirkraum gelegenen nährstoffreichen Gräben (FGR) weisen eine hohe Empfind-
lichkeit auf (nach KAISER & SCHWARZSTEIN 2016).
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Wirkraum, Mitte Förderstufe II (vorhabensbedingte Grundwasserstandsabsenkung um mindestens 25
cm)

Flächen mit schwebendem Grundwasser oder erster Grundwasserleiter geringmächtig
Darstellungen nach Angaben Büro CAH, August 2021

Flächen ohne Empfindlichkeit
Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit*
Flächen mit mittlerer Empfindlichkeit
Flächen mit sehr hoher oder hoher Empfindlichkeit

* mittlere Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand

Darstellungen nach KAISER & SCHWARZSTEIN (2016: Abb. 2)

Abb. 1: Gegenüber Wasserstandsabsenkungen empfindliche Biotope im Wirkraum
des Vorhabens, Mitte Förderstufe II des Pumpversuches (Maßstab
1 : 30.000, eingenordet).



Wassergewinnung Lengerich–Teilbeitrag Naturschutz 7_______________________________________________________________



8 Wassergewinnung Lengerich–Teilbeitrag Naturschutz_______________________________________________________________



Wassergewinnung Lengerich–Teilbeitrag Naturschutz 9_______________________________________________________________

Wirkraum, Mitte Förderstufe II (vorhabensbedingte Grundwasserstandsabsenkung um mindestens 25
cm)
Flächen mit schwebendem Grundwasser oder erster Grundwasserleiter geringmächtig

Darstellungen nach Angaben Büro CAH, August 2021

Flächen ohne Empfindlichkeit
Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit*
Flächen mit mittlerer Empfindlichkeit
Flächen mit sehr hoher oder hoher Empfindlichkeit

* mittlere Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand
Darstellungen nach KAISER & SCHWARZSTEIN (2016: Abb. 2)

Biotoptypen nach V. DRACHENFELS (2021): AS = Sandacker, FGR 1 = nährstoffreicher Graben unter
1 m Breite, FGZ u 1 = sonstiger vegetationsarmer Graben unter 1 m Breite mit unbeständiger Was-
serführung, GET m = gemähtes artenarmes Extensivgrünland trockenerer Mineralböden, GIF w =
sonstiges feuchtes Intensivgrünland, beweidet, GRA = artenarmer Scherrasen, GRT = Trittrasen, HEB
= Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereiches, HFB = Baumhecke, HFM = Strauch-Baumhecke,
HFX = Feldhecke mit standortfremden Gehölzen, HWB = Baum-Wallhecke, HWM = Strauch-Baum-
Wallhecke, ODL = Gehöft, OE = Einzelhausbebauung, OS = Entsorgungsanlage, OVS a = asphaltierte
Straße, OVW w = Weg mit wassergebundener Decke, PHZ = neuzeitlicher Ziergarten, UHM = halbru-
derale Gras- und Staudenflur mittlerer Standorte, WQT = Eichen-Mischwald armer, trockener Sandbö-
den, WRA = Waldrand magerer, basenarmer Standorte, WRM = Waldrand mittlerer Standorte, WXH =
Laubforst aus einheimischen Arten, WZF 1 = Fichtenforst im Stangenholzstadium, WZF 2 = Fichten-
forst im geringen bis mittleren Baumholzstadium, WZK 1 = Kiefernforst im Stangenholzstadium,
WZK 2 = Kiefernforst im WZK 1 = Kiefernforst im Stangenholzstadium, WZL 1 = Lärchenforst im
Stangenholzstadium, WZL f 2 = Lärchenforst im geringen bis mittleren Baumholzstadium, feuchte
Ausprägung, WZS 1 = sonstiger Nadelholzforst aus eingeführten Arten.

Zahlen hinter den Biotoptypenkürzeln = prozentualer Anteil.

Abb. 2: Biotopausstattung im Wirkraum des Vorhabens, Mitte Förderstufe II des
Pumpversuches (Maßstab 1 : 5.000, eingenordet).
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Nach den von KAISER & SCHWARZSTEIN (2016) erhobenen Bestandsdaten ist festzu-
stellen, dass gesetzlich geschützte Biotope oder FFH-Lebensraumtypen in dem im Au-
gust 2021 festgestellten Wirkraum des Pumpversuches nicht auftreten. Das gilt auch
unter Berücksichtigung des inzwischen aktualisierten Biotoptypenkartierschlüssels
(V. DRACHENFELS 2021) und der nach § 24 NAGBNatSchG seit 1.1.2021 zusätzlich
geschützten Biotoptypen. Wuchsorte von Farn- und Blütenpflanzen der niedersächsi-
schen Roten Liste oder von besonders geschützten Pflanzenarten existieren in diesem
Bereich ebenfalls nicht.

Die Gehölzbiotope können Fledermaus-Habitate darstellen. Sie können als Jagdhabi-
tate und Leitlinien fungieren. Sofern Höhlen oder grobe Borkenbereiche existieren,
können die Bäume auch als Quartiere in Betracht kommen. In den Gehölzen können
zudem verschiedene Brutvogelarten auftreten, die die Gehölze zum Nestbau und zur
Jungenaufzucht nutzen und dort nach Nahrung suchen. In größer dimensionierten
Mulmhöhlen und Totholzanteilen ist ein Vorkommen geschützter Totholzkäferarten
möglich. Die Grünlandbiotope weisen eine nur sehr untergeordnete Brutplatzeignung
für Wiesenvögel auf. Dafür sind sie zu intensiv bewirtschaftet (Intensivgrünland –
GIF). Vor dem Hintergrund der ohnehin nur sehr begrenzten Eignung ändert sich an
dieser Situation auch nichts, falls die Standorte etwas trockener werden sollten. Das
Vorkommen sonstiger im Sinne von § 7 BNatSchG besonders oder streng geschützter
Tierarten im Bereich der Gehölzbiotope ist nicht zu erwarten (vergleiche THEUNERT

2008a, 2008b).

Zur Bestandssituation in den Gräben sei auf die gesonderte Ausarbeitung von W. Röt-
ker verwiesen.

2.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Im Juni 2021 erfolgten Gehölzkontrollen in den Bereichen, in denen bereits im Rah-
men der Förderstufe I Grundwasserstandsabsenkungen von mehr als 25 cm festgestellt
wurden. Das betrifft die in Abb. 3 dargestellten Gehölzbiotope.
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Wirkraum, Förderstufe I (vorhabensbedingte Grundwasserstandsabsenkung um mindestens 25 cm)

Darstellungen nach Angaben Büro CAH, Oktober 2020

Flächen ohne Empfindlichkeit
Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit*
Flächen mit mittlerer Empfindlichkeit
Flächen mit sehr hoher oder hoher Empfindlichkeit

* mittlere Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand

Darstellungen nach KAISER & SCHWARZSTEIN (2016: Abb. 2)

Biotoptypen nach V. DRACHENFELS (2021): AS = Sandacker, FGR 1 = nährstoffreicher Graben unter
1 m Breite, FGZ u 1 = sonstiger vegetationsarmer Graben unter 1 m Breite mit unbeständiger Was-
serführung, GET m = gemähtes artenarmes Extensivgrünland trockenerer Mineralböden, GRA = ar-
tenarmer Scherrasen, HEB = Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereiches, HFM = Strauch-
Baumhecke, HWB = Baum-Wallhecke, OE = Einzelhausbebauung, OS = Entsorgungsanlage, OVS a =
asphaltierte Straße, PHZ = neuzeitlicher Ziergarten, UHM = halbruderale Gras- und Staudenflur mittle-
rer Standorte, WRM = Waldrand mittlerer Standorte, WZF 1 = Fichtenforst im Stangenholzstadium.

Zahlen hinter den Biotoptypenkürzeln = prozentualer Anteil.

Abb. 3: Gegenüber Wasserstandsabsenkungen empfindliche Biotope im Wirkraum
des Vorhabens, Förderstufe I des Pumpversuches (Maßstab 1 : 5.000, ein-
genordet).
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Der Fichtenforst (WZF 1) wurde zwischenzeitlich geräumt (Brunnenstandort), der
nördlich benachbarte Waldrand (WRM) zeigte eine leichte Verlichtung der Bäume,
aber keine ernsthaften Baumschäden (Abb. 4). Im Siedlungsgehölz im Norden (HEB)
war eine Frühe Trauben-Kirsche (Prunus padus) mit etwa 30 cm Brusthöhendurch-
messer abgebrochen. Die Stiel-Eichen (Quercus robur) wiesen einzelne stärkere Tro-
ckenäste in den Kronen auf (Abb. 5). Die Strauch-Baumhecke (HFM) südlich des
Brunnens wies in dem Bereich mit mehr als 50 cm Grundwasserstandsabsenkung in
der Förderstufe I zwei Stiel-Eichen (Quercus robur, Brusthöhendurchmesser 10 bezie-
hungsweise 20 cm) mit stark verlichteten Kronen (Abb. 6) und drei Stiel-Eichen
(Brusthöhendurchmesser 30 cm) mit mäßig verlichteten Kronen (Abb. 7) auf. Der
überwiegende Teil der festgestellten Baumschäden ist zweifelsfrei nicht durch die
Grundwasserförderung verursacht (Windbruch, Fäulen oder Beschattung unterständi-
ger Äste). Eine vorhabensbedingte Schädigung ist nur für die fünf Stiel-Eichen in der
Strauch-Baumhecke (HFM) in dem Bereich mit mehr als 50 cm Grundwasserstandsab-
senkung nicht auszuschließen, wenngleich auch hier denkbar ist, dass andere Ursachen
vorliegen (zum Beispiel extreme Dürrejahre 2018 und 2019).

Sofern sich die fünf Eichen nicht wieder erholen, sollten vorsorglich nach Abschluss
des Pumpversuches fünf Stiel-Eichen-Hochstämme als Ausgleich in der Hecke neu ge-
pflanzt werden.

Abb. 4: Waldrand mit leicht verlichteten Baumkronen.
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Abb. 5: Siedlungsgehölz mit einzelnen stärkeren Trockenästen in den unteren Kro-
nenteilen..
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Abb. 6: Stiel-Eiche mit stark verlichteter
Krone.

Abb. 7: Stiel-Eiche mit mäßig verlichteter
Krone.

Im Bereich der übrigen mittel empfindlichen Biotope betragen die förderbedingten Ab-
senkungen zwischen 25 und 50 cm, überwiegend aber nur zwischen 25 bis 35 cm.
Feuchtbiotope liegen mit Ausnahme von Gräben nicht im Wirkraum des Vorhabens, so
dass es allenfalls zu Dürreschäden im Bereich von Gehölzen kommen kann. Baum-
schäden wären allenfalls dann denkbar, wenn es zu einer plötzlichen Wasserstandab-
senkung von mehr als 30 bis 50 cm pro Jahr kommt (MEYER et al. 1978, EULER et al.
1987). Dass Bäume vorhabensbedingt absterben oder nachhaltig geschädigt werden, ist
vor diesem Hintergrund eher unwahrscheinlich, aber nicht vollständig auszuschließen.
Das Eintreten von Eingriffstatbeständen im Sinne von § 14 BNatSchG ist somit zwar
unwahrscheinlich, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Der Ist-Bestand ist im Sinne ei-
ner Beweissicherung von KAISER & SCHWARZSTEIN (2016) dokumentiert worden. Er-
gänzende aktuellere Daten liefert PLAGGENBORG (2021). Somit kann im Rahmen von
Gehölzkontrollen am Ende der Förderstufe III geklärt werden, ob Gehölzschädigungen
tatsächlich eingetreten sind und Kompensationsbedarf besteht.

Zur Betroffenheit der Gräben sei auf die gesonderte Ausarbeitung von W. Rötker ver-
wiesen.
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2.3 Gesetzlicher Biotopschutz

Nach § 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützte Biotope befin-
den sich nicht im festgestellten Wirkraum des Vorhabens (KAISER & SCHWARZSTEIN

2016, vergleiche V. DRACHENFELS 2021), so dass eine vorhabensbedingte Beeinträch-
tigung entsprechender Biotope nicht zu befürchten ist. Das gilt auch unter Berücksich-
tigung der nach § 24 NAGBNatSchG seit 1.1.2021 zusätzlich geschützten Biotoptypen.
Bezüglich der nach § 22 NAGBNatSchG pauschal geschützten Wallhecken gilt, dass
eine vorhabensbedingte Schädigung der Wallhecken auszuschließen ist, da sie als un-
empfindlich gegenüber Wasserstandsabsenkungen einzustufen sind (V. DRACHENFELS

2012).

2.4 FFH-Lebensraumtypen

Vor dem Hintergrund der Regelungen des § 19 BNatSchG in Verbindung mit dem
USchadG ist zu klären, ob es vorhabensbedingt zu einer Beeinträchtigung von Lebens-
raumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie kommt. FFH-Lebensraumtypen befin-
den sich nicht im festgestellten Wirkraum des Vorhabens (KAISER & SCHWARZSTEIN

2016, vergleiche V. DRACHENFELS 2014, 2021, SSYMANK et al. 2021, EUROPEAN

COMMISSION 2013), so dass eine vorhabensbedingte Beeinträchtigung entsprechender
Lebensraumtypen nicht zu befürchten ist.

2.5 Artenschutzrechtliche Würdigung

2.5.1 Schädigung oder Tötung von Individuen geschützter Tierarten

Da das Vorhaben nicht direkt in Habitatstrukturen eingreift, ist eine Schädigung oder
Tötung von Individuen geschützter Tierarten im Bereich der betroffenen Gehölzbe-
stände auszuschließen. Damit können mit hinreichender Sicherheit Verbotstatbestände
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG ausgeschlossen werden.

Zur Betroffenheit der Gräben sei auf die gesonderte Ausarbeitung von W. Rötker ver-
wiesen.
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2.5.2 Störung geschützter Tierarten

Da das Vorhaben nicht direkt in Habitatstrukturen eingreift, ist eine vorhabensbedingte
Störung geschützter Tierarten auszuschließen. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
Nr. 2 BNatschG sind somit nicht einschlägig.

2.5.3 Zerstörung von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten
geschützter Tierarten

Da das Vorhaben nicht direkt in Habitatstrukturen eingreift, käme eine Zerstörung von
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten geschützter Tierarten nur dann in Betracht,
wenn indirekt durch die Grundwasserstandsabsenkung entsprechende Habitate verlo-
ren gehen. Wie in Kap. 2.2 dargestellt, ist es im überwiegenden Teil des Wirkraumes
unwahrscheinlich, dass Bäume vorhabensbedingt absterben oder nachhaltig geschädigt
werden. Dort, wo die Wahrscheinlichkeit größer ist, sind nur gering dimensionierte
Bäume ohne maßgebliche Habitatstrukturen wie Höhlen, Mulmhöhlen, Spalten oder
stärkeres Totholz betroffen. Somit ist nicht mit einer vorhabensbedingten Veränderung
der maßgeblichen Habitatstrukturen zu rechnen. Fledermausquartiere und Vogelbrut-
stätten sind daher mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht vom Vorhaben betroffen. Nah-
rungshabitate unterliegen ohnehin nicht den artenschutzrechtlichen Regelungen (LOUIS

2012). Allerdings bedarf es der in Kap. 2.2 beschriebenen Gehölzkontrollen, um ab-
schließend zu klären, ob tatsächlich keine Gehölze mit Lebensstättenfunktion vorha-
bensbedingt geschädigt werden, um dann mit hinreichender Sicherheit Verbotstatbe-
stände des § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatschG auszuschließen. Falls wieder Erwarten Schädi-
gungen von Bäumen mit Lebensstättenfunktion festzustellen sein sollten, sind unver-
züglich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG zu
ergreifen, um den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbote zu vermeiden. Dieses wäre
noch möglich, weil die Bäume ihre Lebensstättenfunktion nicht gleich mit der Schädi-
gung verlören, sondern dieses erst verzögert in einigen Jahren der Fall sein würde. Ge-
eignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wären das Aufhängen von Vogelnistkäs-
ten und/oder Fledermauskästen.

Für die fünf Stiel-Eichen, bei denen 2021 eine Schädigung festgestellt wurde, die
möglicherweise in Zusammenhang mit dem Pumpversuch steht, besteht aus arten-
schutzrechtlicher Sicht kein Handlungsbedarf, weil diese Bäume aufgrund ihrer gerin-
gen Dimension und fehlender Höhlen keine Quartiereignung für Fledermäuse und auch
keine Eignung für höhlenbrütende Vögel haben. Die Habitatfunktion der Strauch-
Baumhecke (HFM) wird selbst beim Absterben der fünf Bäume nicht beeinträchtigt, da
weiterhin ein dichtes Gehölz vorhanden ist, in dem gehölzbrütende Vogelarten wie
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bisher brüten können und das als Leitstruktur und Nahrungshabitat für Fledermäuse
weiterhin in gleicher Weise geeignet ist.

Zur Betroffenheit der Gräben sei auf die gesonderte Ausarbeitung von W. Rötker ver-
wiesen.

2.5.4 Schädigung oder Vernichtung von Individuen geschützter Pflanzenarten

Da ein Vorkommen geschützter Pflanzenarten im Betrachtungsraum auszuschließen
ist, sind im vorliegenden Fall Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG
nicht einschlägig.

2.6 Natura 2000

Gebiete des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 befinden sich nicht im
Wirkraum der Förderstufe I des Vorhabens oder in dessen näherem Umfeld, so dass
eine vorhabensbedingte Betroffenheit derartiger Gebiete auszuschließen ist.

3. Berücksichtigung der naturschutzfachlichen Belange
im Rahmen des Pumpversuches Förderstufe III

3.1 Bestandssituation im Wirkraum des Pumpversuches Förderstufe III

Auf Basis der Erkenntnisse aus der Förderstufe II des Pumpversuches wurden im Rah-
men der PreRun-Berechnungen vom August 2021 des Büros CAH die zu erwartenden
Grundwasserstandsabsenkungen und deren Reichweite für die Förderstufe III (Erhö-
hung der Förderung auf 1,5 Million m³ pro Jahr) ermittelt. Teilweise kommt es zu einer
Überlagerung mit Flächen, die schwebendes Grundwasser oder einen geringmächtigen
ersten Grundwasserleiter haben, so dass hier vorhabensbedingt keine Auswirkungen
auf Biotope und Vegetation zu befürchten sind.

Teile des Wirkraumes der Förderstufe III liegen außerhalb des Kartiergebietes von
KAISER & SCHWARZSTEIN (2016). Für diese Flächen erfolgten im Juni 2021 eine er-
gänzende Bestandsaufnahme der Biotoptypen und eine Nachsuche nach Wuchsorten
von Farn- und Blütenpflanzen der niedersächsischen Roten Liste und Vorwarnliste
(GARVE 2004) sowie von geschützten Pflanzenarten. Die Typisierung der Biotope
folgt V. DRACHENFELS (2021), die Nomenklatur erwähnter Pflanzensippen GARVE

(2004). Die Biotopausstattung dieser Erweiterungsflächen ist in Abb. 8 dargestellt. Die
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Vegetationszusammensetzung feuchteabhängiger Biotope ist dem Anhang (Kap. 6) zu
entnehmen.



Wassergewinnung Lengerich–Teilbeitrag Naturschutz 19_______________________________________________________________



20 Wassergewinnung Lengerich–Teilbeitrag Naturschutz_______________________________________________________________

Biotoptypen nach V. DRACHENFELS (2021): AS = Sandacker, BFR = Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte,
BMS = mesophiles Weißdorn- oder Schlehengebüsch, BNR = Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Stand-
orte, FBS = naturnaher Tieflandbach mit Sandsubtrat, FMS = mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat,
FGZ u = sonstiger vegetationsarmer Graben mit unbeständiger Wasserführung, GA = Grünland-Einsaat, GET =
artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden, GIT = Intensivgrünland trockenerer Mineralböden, GRA =
artenarmer Scherrasen, HFM = Strauch-Baumhecke, HN w = naturnahes Feldgehölz, beweidet, HOJ = junger
Streuobstbestand, HPG = standortgerechte Gehölzpflanzung, HSE = Siedlungsgehölz aus überwiegend einhei-
mischen Baumarten, HWB = Baum-Wallhecke, HWM = Strauch-Baum-Wallhecke, NRS = Schilf-Landröhricht,
NSM = mäßig nährstoffreiches Sauergras- oder Binsenried, ODP = landwirtschaftliche Produktionsanlage, OE =
Siedlungsfläche, OVS a = Straße, OVW a = asphaltierter Weg, OVW w = Weg mit wassergebundener Decke,
OX = Baustelle, SEA = naturnahes nährstoffreiches Abbaugewässer, SEA l = naturnahes nährstoffreiches Ab-
baugewässer mit Wasserlinsen-Decken, SEZ = sonstiges naturnahes nährstoffreiches Stillgewässer, STR =
Rohbodentümpel, STW = Waldtümpel, SXF = naturferner Fischteich, UHB = artenarme Brennnesselflur, UHF =
halbruderale Gras- und Staudenflur feuchter Standorte, UHM = halbruderale Gras- und Staudenflur mittlerer
Standorte, VEL = Verlandungsbereich nährstoffreicher Gewässer mit submersen Laichkraut-Gesellschaften,
VERR = Verlandungsbereich nährstoffreicher Gewässer mit Rohrkolben-Röhricht, VERS = Verlandungsbereich
nährstoffreicher Gewässer mit Schilf-Röhricht, WJL = Laubwald-Jungbestand, WLA = bodensaurer Buchenwald
armer Sandböden, WNB = Birken- und Kiefern-Sumpfwald, WPB = Birken- und Zitterpappel-Pionierwald, WPW
= Weiden-Pionierwald, WQL = Eichen-Mischwald lehmiger, frischer Sandböden des Tieflandes, WQL e =
eutrophierter Eichen-Mischwald lehmiger, frischer Sandböden des Tieflandes, WQT = Eichen-Mischwald armer,
trockener Sandböden, WQT e = eutrophierter Eichen-Mischwald armer, trockener Sandböden, WXH = Laubforst
aus einheimischen Arten, WXP = Hybridpappelforst, WZF = Fichtenforst, WZK = Kiefernforst, WZL = Lärchen-
forst.
1 = Stangenholz, 2 = schwaches bis mittleres Baumholz, 3 = starkes Baumholz.
Zahlen hinter den Biotoptypenkürzeln = prozentualer Anteil.

Abb. 8: Biotopausstattung der von KAISER & SCHWARZSTEIN (2016) nicht erfassten
Flächen im Wirkraum des Vorhabens, Förderstufe III des Pumpversuches
(Maßstab 1 : 10.000, eingenordet).
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Bei den bodensauren Buchenwäldern (WLA) handelt es sich um den FFH-Lebens-
raumtyp 9110 (Hainsimsen-Buchenwald [Luzulo-Fagetum]), bei den bodensauren Ei-
chen-Mischwäldern (WQL, WQT) um den Lebensraumtyp 9190 (Alte bodensaure
Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur) und bei dem Stillgewässer mit sub-
mersen Laichkraut-Gesellschaften (SEA/VEL) um den Lebensraumtyp 3150 (Natür-
liche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions).
Weitere FFH-Lebensraumtypen sind im ergänzten Kartiergebiet nicht vorhanden (ver-
gleiche V. DRACHENFELS 2014, 2021, SSYMANK et al. 2021, EUROPEAN COMMISSION

2013).

Die naturnahen Still- und Fließgewässer (FBS, SEA, SEF, STR, STW) stellen nach
§ 30 BNatSchG gesetzlich geschützte Biotope dar, die Wallhecken (HWB, HWM)
nach § 22 NAGBNatSchG pauschal geschützte Landschaftsbestandteile (vergleiche
NLWKN 2010, V. DRACHENFELS 2021). Weitere nach § 30 BNatSchG oder § 24
NAGBNatSchG gesetzlich geschützte Biotope sind im ergänzenden Kartiergebiet nicht
vorhanden. Die Lage der gesetzlich geschützten Biotope und Wallhecken ist der
Abb. 9 zu entnehmen.

Die Abb. 10 zeigt die räumliche Verbreitung der gegenüber Wasserstandsabsenkungen
empfindlichen Biotope (Einstufung nach V. DRACHENFELS 2012) im Wirkraum des
Vorhabens, Förderstufe III des Pumpversuches, wobei bei einer Überlagerung mit Flä-
chen, die schwebendes Grundwasser oder einen geringmächtigen ersten Grundwasser-
leiter haben, vorhabensbedingt keine Auswirkungen auf Biotope und Vegetation zu be-
fürchten sind.

Die Abb. 10 zeigt, dass im Wirkraum der Stufe III des Pumpversuches weit überwie-
gend Biotope ohne Empfindlichkeit gegenüber Wasserstandsabsenkungen vorkommen
(Ackerland, Grünland feuchteunabhängiger Standorte, Verkehrs- und Siedlungsflä-
chen). Mit geringen Flächenanteilen sind Biotope mit überwiegend geringer bis keiner
Empfindlichkeit, jedoch mit mittlerer Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder
älterem Baumbestand, betroffen. Mittel empfindliche Biotope sind in noch deutlich ge-
ringem Umfang betroffen, sehr hoch bis hoch empfindliche Biotope ebenfalls.
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gesetzlich geschützte Biotope
pauschal geschützte Wallhecken

Abb. 9: Gesetzlich geschützte Biotope und pauschal geschützte Wallhecken in den
von KAISER & SCHWARZSTEIN (2016) nicht erfassten Flächen im Wirkraum
des Vorhabens, Förderstufe III des Pumpversuches (Maßstab 1 : 10.000,
eingenordet).
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Wirkraum, Förderstufe III (vorhabensbedingte Grundwasserstandsabsenkung um mindestens 25 cm)

Flächen mit schwebendem Grundwasser oder erster Grundwasserleiter geringmächtig

Darstellungen nach Angaben Büro CAH, August 2021

Flächen ohne Empfindlichkeit
Flächen mit überwiegend geringer bis keiner Empfindlichkeit*
Flächen mit mittlerer Empfindlichkeit
Flächen mit sehr hoher oder hoher Empfindlichkeit

* mittlere Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand

Darstellungen nach KAISER & SCHWARZSTEIN (2016: Abb. 2), erweitert

Abb. 10: Gegenüber Wasserstandsabsenkungen empfindliche Biotope im Wirkraum
des Vorhabens, Förderstufe III des Pumpversuches (Maßstab 1 : 50.000,
eingenordet).

Da Eingriffe im Sinne von § 14 BNatSchG, Schädigungen gesetzlich geschützter Bio-
tope oder von FFH-Lebensraumtypen sowie artenschutzrechtliche Verbote des § 44
Abs. 1 BNatSchG allenfalls dann vorliegen können, wenn sich ein Biotop derart ver-
ändert, dass sich die Vegetationszusammensetzung verändert oder er als Wuchsort ei-
ner geschützten oder bedeutsamen Pflanzenart oder als Habitat einer geschützten oder
bedeutsamen Tierart nicht mehr oder nur noch vermindert geeignet ist, bedarf es im
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vorliegenden Fall einer vertiefenden Betrachtung nur für die Biotope, die eine sehr
hohe bis mittlere oder eine geringe bis keine Empfindlichkeit, jedoch eine mittlere
Empfindlichkeit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand, aufweisen. Im
Wirkraum des Vorhabens sind das außerhalb der Flächen mit schwebendem Grund-
wasser oder einem geringmächtigen ersten Grundwasserleiter (Typisierung nach
V. DRACHENFELS 2021, siehe auch Karte 1 in KAISER & SCHWARZSTEIN 2016 sowie
Abb. 8):

a) Überwiegend geringe bis keine Empfindlichkeit, jedoch mit mittlerer Empfindlich-
keit bei feuchten Ausprägungen oder älterem Baumbestand:
Sonstiger nur temporär wasserführender vegetationsarmer Graben mit begleitenden

halbruderalen Gras- und Staudenfluren (FGZ u/UHT, FGZ u/UHM),
bodensaurer Buchenwald (WLM, WLA),
Eichenmischwald armer trockener Sandböden (WQT),
Pionierwald (WPB, WPW),
Laubforst aus einheimischen Arten (WXH, WXH/WQT),
Kiefernforst (WZK, WZK/WQT),
Fichtenforst (WZF),
Lärchenforst (WZL),
sonstiger Nadelforst aus eingeführten Arte (WZS),
Waldrand (WRA, WRM),
Waldrand mit Wallhecke (WRW),
naturnahes Feldgehölz (HN),
Feldhecke (HFB, HFM, HFS),
Wallhecke (HWB, HWM, HWX),
Einzelbaum (HBE),
Siedlungsgehölz aus überwiegend einheimischen Baumarten (HSE),
Baumgruppe des Siedlungsbereiches (HEB),
sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF).

b) Mittlere Empfindlichkeit:
Eichenmischwald lehmiger, frischer Sandböden des Tieflandes (WQL,

WQL/WLM),
Mosaik aus Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte und Laubholzforst aus ein-

heimischen Arten (BFR/WXH).

c) Sehr hohe bis hohe Empfindlichkeit:
Naturnaher Tieflandbach mit Sandsubtrat (FBS),
mäßig ausgebauter Tieflandbach mit Sandsubstrat (FMS),
nährstoffreicher Graben (FGR),
Stillgewässer (SEA, SEZ, SXF, STR, STW),
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Birken-Pionierwald mit Übergang zum Birken- und Kiefern-Sumpfwald
(WPB/WNP),

Mosaik aus halbruderaler Gras- und Staudenflur feuchter Standorte, Schilf-Land-
röhricht und Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (UHF/NRS/BNR).

Von KAISER & SCHWARZSTEIN (2016) wurden die Wuchsorte der Farn- und Blüten-
pflanzen der niedersächsischen Roten Liste, Einstufung Tiefland (GARVE 2004), und
der im Sinne von § 7 BNatSchG geschützten Pflanzenarten, die feuchteabhängige
Standorte besiedeln, im Betrachtungsraum nachgesucht. Neben den von KAISER &
SCHWARZSTEIN (2016) dokumentierten Nachweisen ist das Vorkommen des Frosch-
krautes (Luronium natans) im Gewässer an der Ramings Mühle zu berücksichtigen,
das 2021 vom Verfasser bestätigt werden konnte (Abb. 11).

Abb. 11: Froschkraut (Luronium natans) im Gewässer an der Ramings Mühle.

Im Wirkraum der Förderstufe III wurden von KAISER & SCHWARZSTEIN (2016) sowie
im Bereich der 2021 ergänzend kartierten Flächen mehrere Wuchsorte von insgesamt
sechs feuchteabhängigen Arten der Roten Liste, der Vorwarnliste und von geschützten
Pflanzen festgestellt (Hinweis: Die Stechpalme –Ilex aquifolium in Abb. 12 ist nicht
feuchteabhängig und wird daher nachfolgend nicht genannt):
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Sumpfdotterblume (Caltha palustris) –Gefährdungsgrad 3 (Fundort 4 in Karte 1
bei KAISER & SCHWARZSTEIN 2016 nördlich Zum Vogelpool),

Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus) –ungefährdet, besonders geschützte Art
(Fundpunkte 1 und 2 in Abb. 12),

Gelbe Teichrose (Nuphar lutea) –ungefährdet, besonders geschützte Art (Fund-
punkte 4 und 5 in Abb. 12),

Straußblütiger Gilbweiderich (Lysimachia thyrsiflora) –Art der Vorwarnliste
(Fundpunkt 4 in Abb. 12),

Königsfarn (Osmunda regalis), 2 bis 5 Exemplare–Gefährdungsgrad 3 und beson-
ders geschützte Art (Fundort 20 in Karte 1 bei KAISER & SCHWARZSTEIN 2016 In
der Woeste),

Torfmoos (Sphagnum spec.) –ungefährdet, besonders geschützte Art (Fundpunkte
5, 6 und 7 in Abb. 12).

Die aufgelisteten Gehölzbiotope können Fledermaus-Habitate darstellen. Sie können
als Jagdhabitate und Leitlinien fungieren. Sofern Höhlen oder grobe Borkenbereiche
existieren, können die Bäume auch als Quartiere in Betracht kommen. In den Gehölzen
können zudem verschiedene Brutvogelarten auftreten, die die Gehölze zum Nestbau
und zur Jungenaufzucht nutzen und dort nach Nahrung suchen. In größer dimensio-
nierten Mulmhöhlen und Totholzanteilen ist ein Vorkommen geschützter Totholzkäfer-
arten möglich. Das Vorkommen sonstiger im Sinne von § 7 BNatSchG besonders oder
streng geschützter Tierarten im Bereich der Gehölzbiotope ist nicht zu erwarten (ver-
gleiche THEUNERT 2008a, 2008b).

Die Grünlandbiotope weisen eine nur sehr untergeordnete Brutplatzeignung für Wie-
senvögel auf. Dafür sind sie zu intensiv bewirtschaftet (Intensivgrünland –GIF). Vor
dem Hintergrund der ohnehin nur sehr begrenzten Eignung ändert sich an dieser Situa-
tion auch nichts, falls die Standorte etwas trockener werden sollten. Das Vorkommen
sonstiger im Sinne von § 7 BNatSchG besonders oder streng geschützter Tierarten im
Bereich der Grünlandbiotope ist angesichts der intensiven Nutzung nicht zu erwarten
(vergleiche THEUNERT 2008a, 2008b).

Zur Bestandssituation in den Fließgewässern und Gräben sei auf die gesonderte Ausar-
beitung von W. Rötker verwiesen.
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Fundort Art und Menge
1 Iris pseudacorus, a4
2 Iris pseudacorus, a4
3 Ilex aquifolium, a3
4 Nuphar lutea, a3
5 Lysimachia thyrsiflora, a4

Nuphar lutea, a5
Sphagnum spec., a6

6 Sphagnum spec., a6
7 Sphagnum spec., a5

Mengenangaben nach SCHACHERER (2001): a3 = 6 bis 25 Exemplare, a4 = 26 bis 50 Exemplar, a5 =
51 bis 100 Exemplare, a6 = 101 bis 1.000 Exemplare.

Abb. 12: Wuchsorte von Farn- und Blütenpflanzen der Roten Liste undVorwarnliste
sowie von besonders geschützten Pflanzen im 2021 kartierten Teilgebiet
(Maßstab 1 : 5.000, eingenordet).

3.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Angesichts der überwiegend allenfalls mittel gegen Grundwasserstandsabsenkungen
empfindlichen Biotope ist das Eintreten von Eingriffstatbeständen im Sinne von § 14
BNatSchG auf den meisten Flächen sehr unwahrscheinlich, jedoch am ehesten dort zu
befürchten, wo es zu einer plötzlichen Wasserstandabsenkung von mehr als 30 bis
50 cm pro Jahr kommt (MEYER et al. 1978, EULER et al. 1987). In diesen Fällen kann
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es zu Dürreschäden im Bereich von Gehölzen kommen. Auf geringere Absenkungen
können die Bäume durch ein Nachwachsen der Wurzeln reagieren. In den betroffenen
Waldbeständen liegen die Absenkungen überwiegend nur bei 25 bis 35 cm, in geringen
Teilen auch bei 35 bis 50 cm und in sehr geringen Teilen bei 50 bis 75 cm. Letzeres
betrifft nur Nadelholzforste (WZK, WZL, WZF), einen Laubholzforst (WXH/WQT)
und wenige Hecken (HFM, HWM) und damit vergleichsweise unempfindliche Bio-
toptypen. Der Baumbestand ist auch noch vergleichsweise jung (überwiegend Stan-
genhölzer, in geringeren Anteilen auch schwache bis mittlere Baumhölzer), so dass
eine vorhabensbedingte Schädigung der Biotoptypen auszuschließen und eine Schädi-
gung einzelner Bäume unwahrscheinlich ist. Eingriffstatbestände sind daher nicht zu
besorgen. Aktuell weisen die Bestände keine auffälligen förderbedingten Gehölzschä-
den auf (Begehung vom Juni 2021 sowie PLAGGENBORG 2021).

Bei den mittel empfindlichen Eichenmischwäldern lehmiger, frischer Sandböden des
Tieflandes (WQL, WQL/WLM) ist eine vorhabensbedingte graduelle Beeinträchtigung
nicht gänzlich auszuschließen, jedoch unwahrscheinlich, weil kaum feuchtezeigende
Pflanzen in der Krautschicht vorkommen (siehe KAISER & SCHWARZSTEIN 2016 und
Kap. 6). Zur belastbaren Klärung einer möglichen Betroffenheit wurden in der Vege-
tationsperiode 2021 in vier Beständen (Lage siehe Abb. 13 und Tab. 1) vegetati-
onskundliche Dauerbeobachtungsflächen angelegt und im Juni 2021 erfolgte eine Erst-
aufnahme der vier Flächen (Tab. 2). Nach Realisierung der Förderstufe III ist die Kar-
tierung zu wiederholen, um zu klären, ob es wider Erwarten doch zu vorhabensbe-
dingten graduellen Beeinträchtigungen in Form des Rückganges von feuchtezeigenden
Pflanzen oder Gehölzschäden gekommen ist, die kompensationspflichtige Eingriffe
darstellen. Da Feuchtezeiger in der Vegetation weitgehend fehlen, ist das unwahr-
scheinlich.

Tab. 1: Geokoordinaten der Mittelpunkte der Dauerbeobachtungsflächen.

Die Angaben erfolgen im Gauß-Krüger-Koordinatensystem, 3. Meridian. Einmessung mit Trimble
GeoXT GeoExplorer 2008 Series.

Dauerflächen-Nummer Links-Wert Hoch-Wert

1 3.401.994 5.823.192
2 3.402.534 5.823.323
3 3.402.613 5.823.311
4 3.402.650 5.822.944
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Wirkraum, Förderstufe III (vorhabensbedingte Grundwasserstandsabsenkung um mindestens 25 cm)

Darstellungen nach Angaben Büro CAH, August 201

Dauerbeobachtungsflächen mit Eichenmischwäldern lehmiger, frischer Sandböden des Tieflandes

Abb. 13: Dauerbeobachtungsflächern in Eichenmischwäldern lehmiger, frischer
Sandböden des Tieflandes (Maßstab 1 : 5.000, eingenordet).

1

4

3
2
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Tab. 2: Vegetationsaufnahmen.

Deckungsgrade werden in absoluten Prozentwerten angegeben.

Nummer 1 2 3 4
Flächengröße [m²] 25 100 100 50
Deckung Baumschicht [%] 75 80 75 70
Deckung Strauchschicht [%] 15 25 20 20
Deckung Krautschicht [%] 60 40 10 20

Baumschicht
Fagus sylvatica 15 60 5 .
Quercus robur 60 20 70 70

Strauchschicht
Frangula alnus . 1 . 5
Ilex aquifolium . . 20 < 1
Prunus serotina 10 24 . 15
Sambucus nigra 5 . . .

Krautschicht
Aethusa cynapium 15 . . .
Carex pilulifera . < 1 . .
Dryopteris carthusiana . . < 1 2
Elymus repens 1 . . .
Galeopsis tetrahit agg. < 1 < 1 . < 1
Glechoma hederacea 20 35 . .
Holcus lanatus 15 . . 10
Holcus mollis . 2 1 .
Ilex aquifolium . < 1 . < 1
Lamium argentatum . . 1 5
Moehringia trinervia < 1 . . .
Poa nemoralis . < 1 . .
Prunus serotina < 1 2 < 1 < 1
Quercus robur 5 1 8 2
Rubus fruticosus agg. 1 1 . 1
Sisymbrium officinale < 1 . . .
Sorbus aucuparia < 1 < 1 < 1 .
Urtica dioica 2 . . .
Lonicera periclymenum . . . < 1

Echte Feuchtbiotope befinden sich mit Ausnahme von Fließgewässern und Gräben nur
im südlichsten Teil des Wirkraumes für die Förderstufe III. Zur Betroffenheit der
Fließgewässer und Gräben sei auf die gesonderte Ausarbeitung von W. Rötker verwie-
sen. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Feuchtbiotope:

Stillgewässer (SEA, SEZ, SXF, STR, STW),
Mosaik aus Feuchtgebüsch nährstoffreicher Standorte und Laubholzforst aus ein-

heimischen Arten (BFR/WXH).
Birken-Pionierwald mit Übergang zum Birken- und Kiefern-Sumpfwald

(WPB/WNP),
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Mosaik aus halbruderaler Gras- und Staudenflur feuchter Standorte, Schilf-Land-
röhricht und Weiden-Sumpfgebüsch nährstoffreicher Standorte (UHF/NRS/BNR).

Hier wachsen auch die an Feuchtstandorte beziehungsweise Gewässer gebundenen
Arten Sumpf-Schwertlilie, Gelbe Teichrose, Straußblütiger Gilbweiderich und Torf-
moos. Hinzu kommt ein Vorkommen des Königsfarnes im Bereich „In der Woeste“. 
Das Vorkommen der Sumpfdotterblume nördlich „Zum Vogelpool“ ist dagegen nicht 
betroffen, da der Wuchsort von dem Graben gespeist wird, an dem die Pflanzen stehen.

Die vorhabensbedingten Grundwasserstandsabsenkungen betragen in diesen besonders
sensiblen Bereichen in jedem Fall nicht mehr als 35 cm, so dass angesichts der nur
temporär wirkenden Absenkung erhebliche Beeinträchtigungen der Biotope unwahr-
scheinlich sind. Zur Absicherung ist jedoch nach Abschluss des Pumpversuches eine
Wiederholungskartierung vorzusehen. Anhand der in Kap. 6 dokumentierten Artenlis-
ten lässt sich dokumentieren, ob sich wider Erwarten doch erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Biotope eingestellt haben, so dass dann geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu
ergreifen wären, um den Eingriff zu kompensieren. Eine dauerhafte Grundwasserför-
derung in der Größenordnung der Förderstufe III ist dagegen mit hoher Wahrschein-
lichkeit in diesen Bereichen als kompensationspflichtiger Eingriff einzustufen.

Zur faunistischen Betroffenheit sei auf Kap. 3.5 verwiesen.

3.3 Gesetzlicher Biotopschutz

Nach § 30 BNatSchG oder § 24 NAGBNatSchG gesetzlich geschützte Biotope befin-
den sich nur in Form einiger naturnaher Gewässer im Wirkraum der Förderstufe III.
Die vorhabensbedingten Grundwasserstandsabsenkungen betragen in diesen besonders
sensiblen Bereichen in jedem Fall nicht mehr als 35 cm, so dass angesichts der nur
temporär wirkenden Absenkung erhebliche Beeinträchtigungen der Gewässerbiotope
unwahrscheinlich sind. Zur Absicherung ist jedoch nach Abschluss des Pumpversuches
eine Wiederholungskartierung vorzusehen. Anhand der bei KAISER & SCHWARZSTEIN

(2016) und in Kap. 6 dokumentierten Artenlisten lässt sich dokumentieren, ob sich wi-
der Erwarten doch erhebliche Beeinträchtigungen der Biotope eingestellt haben, so
dass dann geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu ergreifen wären, um den Eingriff zu
kompensieren. Eine dauerhafte Grundwasserförderung in der Größenordnung der För-
derstufe III ist dagegen voraussichtlich in diesen Bereichen als kompensationspflich-
tige Schädigung geschützter Biotope einzustufen.

Zur faunistischen Betroffenheit sei auf Kap. 3.5 verwiesen.
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Bezüglich der nach § 22 NAGBNatSchG pauschal geschützten Wallhecken gilt, dass
eine vorhabensbedingte Schädigung der Wallhecken auszuschließen ist, da sie als un-
empfindlich gegenüber Wasserstandsabsenkungen einzustufen sind (V. DRACHENFELS

2012).

3.4 FFH-Lebensraumtypen

Vor dem Hintergrund der Regelungen des § 19 BNatSchG in Verbindung mit dem
USchadG ist zu klären, ob es vorhabensbedingt zu einer Beeinträchtigung von Lebens-
raumtypen des Anhanges I der FFH-Richtlinie kommt.

Bei den mittel empfindlichen Eichenmischwäldern lehmiger, frischer Sandböden des
Tieflandes (WQL, WQL/WLM) handelt es sich um den Lebensraumtyp 9190 (Alte bo-
densaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur, vergleiche V. DRA-
CHENFELS 2021). Insofern dient die in Kap. 3.2 beschriebene vegetationskundliche
Beweissicherung gleichzeitig auch der Klärung, ob das Vorhaben eine kompensations-
pflichtige graduelle Beeinträchtigung des FFH-Lebensraumtyps 9190 auslöst.

Die Buchenwälder (WLA, WLM) entsprechen dem Lebensraumtyp 9110 (Hainsimsen-
Buchenwald [Luzulo-Fagetum]). Da dieser Lebensraumtyp im Regelfall nicht oder nur
gering empfindlich gegenüber Grundwasserstandsabsenkungen ist (V. DRACHENFELS

2012) und in der Krautschicht dieser Waldflächen keine feuchtezeigenden Arten vor-
kommen, ist eine vorhabensbedingte Schädigung nicht zu erwarten.

Das Abbaugewässer mit Verlandungsbereich nährstoffreicher Gewässer mit submersen
Laichkraut-Gesellschaften im Süden des Wirkraumes ist dem Lebensraumtyp 3150
(Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder
Hydrocharitions, vergleiche V. DRACHENFELS 2021) zuzuordnen. Insofern dient die in
Kap. 3.2 beschriebene Wiederholungskartierung gleichzeitig auch der Klärung, ob das
Vorhaben eine kompensationspflichtige graduelle Beeinträchtigung des FFH-Lebens-
raumtyps 3150 auslöst.

3.5 Artenschutzrechtliche Würdigung und faunistische Betroffenheit

3.5.1 Schädigung oder Tötung von Individuen geschützter Tierarten

Da das Vorhaben nicht direkt in Habitatstrukturen eingreift, ist eine Schädigung oder
Tötung von Individuen geschützter Tierarten im Bereich der betroffenen Gehölzbe-



Wassergewinnung Lengerich–Teilbeitrag Naturschutz 33_______________________________________________________________

stände auszuschließen. Damit können mit hinreichender Sicherheit Verbotstatbestände
des § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatschG ausgeschlossen werden.

Eine artenschutzrechtlich relevante oder sonstige faunistische Betroffenheit von Tier-
individuen ist daher nur im Bereich der Gewässer im Wirkraum des Vorhabens denk-
bar. Zur Betroffenheit der Fließgewässer und Gräben sei auf die gesonderte Ausarbei-
tung von W. Rötker verwiesen.

Die im Wirkraum des Vorhabens und benachbart dazu gelegenen Stillgewässer (siehe
Abb. 14) wurden 2021 auf ihre Besiedlung durch Amphibien und Libellen sowie Fi-
sche untersucht (EHRENBERG et al. 2021, RÖTKER 2021). Im Wirkraum des Vorhabens
liegen die Gewässer S7 sowie S10 bis S17. Für den teilweise im Wirkraum des Vorha-
bens gelegenen Fischteichkomplex nördlich der Gewässer S7 bis S9 wurde von den
Eigentümern eine Untersuchung verweigert (RÖTKER 2021). Angesichts der überwie-
gend naturfernen Strukturen und fischereilichen Nutzung sind hier bedeutsame faunis-
tische Vorkommen unwahrscheinlich.

Abb. 14: Untersuchungsgewässer (Darstellung: D. Ehrenberg).
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EHRENBERG et al. (2021) haben an den im Wirkraum des Vorhabens gelegenen Ge-
wässern zwischen zwei und fünf verschiedene Amphibienarten festgestellt. Darunter
befinden sich keine Arten der Roten Liste Niedersachsens (PODLOUCKY & FISCHER

2013). Zwar sind alle Amphibienarten geschützt im Sinne des § 7 BNatSchG, jedoch
wurde keine europäisch geschützte Art festgestellt.

Am Gewässer S7 haben EHRENBERG et al. (2021) elf Libellenarten nachgewiesen, von
denen keine Art auf der niedersächsischen Roten Liste (BAUMANN et al. 2021) ver-
zeichnet ist. Am Gewässer S10 wurden zwölf Libellenarten nachgewiesen, von denen
ebenfalls keine Art auf der niedersächsischen Roten Liste verzeichnet ist. Die Gewäs-
ser S11 bis S17 weisen zwischen vier und 18 verschiedene Libellenarten auf. Die Ge-
wässer S11, S12, S13, S14, S15 und S16 beherbergen mit dem Frühen Schilfjäger
(Brachytron pratense) eine Art, die für das westliche niedersächsische Tiefland auf der
Vorwarnliste geführt wird. In den Gewässern S14 und S17 kommt zusätzlich die eben-
falls auf dieser Vorwarnliste verzeichnete Glänzende Smaragdlibelle (Somatochlora
metallica) vor. Besonders hervorzuheben ist in den Gewässern S13 und S17 das Vor-
kommen der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis), die für das westliche
niedersächsische Tiefland mit der Kategorie R (extrem selten) geführt wird. Zwar sind
alle Libellenarten geschützt im Sinne des § 7 BNatSchG, jedoch wurde nur in den Ge-
wässern S13 und S17 mit der Zierlichen Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) eine eu-
ropäisch geschützte Art festgestellt.

Am westlichen Fischteich im Süden des Wirkraumes (Nr. 1 in Abb. 15) wurde zufällig
eine Teichmuschel gefunden, die zu den besonders geschützten Arten gehört. Entspre-
chende Vorkommen sind auch in den benachbarten Gewässern nicht auszuschließen.

Nur in den Gewässern S11 bis S14 wurden Fische nachgewiesen. Es handelt sich um
insgesamt sieben Arten (RÖTKER 2021), von denen aber nur das Moderlieschen (Leu-
caspius delineatus) auf der Vorwarnliste zur Roten Liste verzeichnet ist (vergleiche
LAVES 2016). Arten der Roten Liste kommen gar nicht vor. Das Moderlieschen
wurde auch nur im Gewässer S12 festgestellt.

Bemerkenswert ist der Nachweis eines Revieres des Bibers (Castor fiber) in der frü-
heren Bodenabbaustätte (RÖTKER 2021).

Eine Schädigung geschützter Tierindividuen kann dann eintreten, wenn Teile der Ge-
wässer temporär vollständig austrocken. Artenschutzrechlich relevant sind in diesem
Zusammenhang aber nur die Gewässer S13 und S17 aufgrund des Vorkommens einer
europäisch geschützten Libellenart. Für die anderen Gewässer wäre ein solches Aus-
trocknen als kompensationspflichtiger Eingriff im Sinne des § 14 BNatSchG einzustu-
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fen, den es im zumutbaren Rahmen nach § 15 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden gilt,
auch wenn keine hochgradig gefährdeten Arten betroffen sind.

Zur Vermeidung des Eintrittes artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote und von Eingrif-
fen im Bereich der Stillgewässer im Wirkraum sind mit Beginn der Förderstufe III ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen. Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, fallende
Wasserstände durch eine zusätzliche Eintiefung der Gewässer zu kompensieren. Eine
solche Maßnahme würde aber gesonderte wasserrechtliche Zulassungsverfahren erfor-
dern (Ausbau von Gewässern) und hätte dauerhafte Veränderungen der Gewässer zur
Folge, während der auslösende Pumpversuch nur temporär ist. Wenn nach Beendigung
des Pumpversuches sich keine dauerhafte Grundwasserförderung anschließen würde
und die Grundwasserstände wieder anstiegen, wären diese Eintiefungen unnötig und
möglicherweise sogar negativ für die Gewässerökologie. Daher wird im Rahmen des
Pumpversuches auf entsprechende Gewässereintiefungen verzichtet. Bei einer dauer-
haften Grundwasserförderung kann die Eintiefung von Teilen der bestehenden Gewäs-
ser jedoch eine geeignete Maßnahme sein, um artenschutzrechtliche Zugriffsverbote
und Eingriffstatbestände zu vermeiden. Im Rahmen des Pumpversuches sind dagegen
Vermeidungsmaßnahmen zu ergreifen, die keine irreversiblen Veränderungen der Ge-
wässer mit sich bringen.

Mit Beginn der Förderstufe III ist ein Monitoring vorzusehen, in dessen Rahmen die
Wasserstände der Gewässer in zweiwöchigem Abstand ermittelt werden. Sollte es An-
zeichen dafür geben, dass es vorhabensbedingt tatsächlich zum Trockenfallen von
Teilen der Gewässerfläche kommt, ist durch eine fachkundige Person zu prüfen, ob
nicht mobile Stadien geschützter Tiere (Amphibien- und Fischlaich sowie Großmu-
scheln) in den vom Trockenfallen bedrohten Teilen des Gewässers vorkommen und ob
Tiere (Amphibien, Fische, Libellen und Großmuscheln einschließlich Laich und Lar-
ven) in von Austrocknung bedrohten Restgewässern ohne Anschluss an das tiefere
Hauptgewässer verblieben sind. Falls entsprechende Vorkommen existieren, sind die
Bestände durch eine fachkundige Person in tiefere Gewässerteile umzusetzen.

3.5.2 Störung geschützter Tierarten

Da das Vorhaben nicht direkt in Habitatstrukturen eingreift, ist eine vorhabensbedingte
Störung geschützter Tierarten auszuschließen. Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1
Nr. 2 BNatschG sind somit nicht einschlägig.
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3.5.3 Zerstörung von Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten
geschützter Tierarten

Da das Vorhaben nicht direkt in Habitatstrukturen eingreift, käme eine Zerstörung von
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten geschützter Tierarten nur dann in Betracht,
wenn indirekt durch die Grundwasserstandsabsenkung entsprechende Habitate verlo-
ren gehen. Wie in Kap. 3.2 dargestellt, ist es unwahrscheinlich, dass ältere Bäume mit
Habitatfunktion vorhabensbedingt absterben oder nachhaltig geschädigt werden. Dort,
wo die Wahrscheinlichkeit einer Schädigung größer ist, sind nur gering dimensionierte
Bäume ohne maßgebliche Habitatstrukturen wie Höhlen, Mulmhöhlen, Spalten oder
stärkeres Totholz betroffen. Somit ist eine vorhabensbedingte Veränderung der Habi-
tatstrukturen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu befürchten. Fledermausquartiere
und Vogelbrutstätten sind daher wahrscheinlich nicht vom Vorhaben betroffen. Das
gilt auch für die Weichhölzer im Revier des Bibers (Nahrungshabitat), wo allenfalls
junge Gehölze vorhabensbedingt betroffen sind, die auf geringfügige Wasserstands-
absenkungen problemlos reagieren können. Nahrungshabitate unterliegen ohnehin
nicht den artenschutzrechtlichen Regelungen (LOUIS 2012). Falls wieder Erwarten
Schädigungen von Bäumen mit Lebensstättenfunktion festzustellen sein sollten, sind
unverzüglich vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG
zu ergreifen, um den Eintritt artenschutzrechtlicher Verbote zu vermeiden. Dieses wäre
noch möglich, weil die Bäume ihre Lebensstättenfunktion nicht gleich mit der
Schädigung verlören, sondern dieses erst verzögert in einigen Jahren der Fall sein
würde. Geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen wären das Aufhängen von
Vogelnistkästen und/oder Fledermauskästen.

Eine artenschutzrechtlich relevante oder sonstige faunistische Betroffenheit von Le-
bensstätten ist daher nur im Bereich der Gewässer im Wirkraum des Vorhabens denk-
bar. Zur Betroffenheit der Fließgewässer und Gräben sei auf die gesonderte Ausarbei-
tung von W. Rötker verwiesen.

Zur Vermeidung des Eintrittes artenschutzrechtlicher Zugriffsverbote und von Eingrif-
fen im Bereich der Gewässer ist das in Kap. 3.5.1 beschriebene Vorgehen (Monitoring
der Gewässerwasserstände und Umsetzen gefährdeter Tiere einschließlich Laich und
Larven) vorzusehen, das gleichzeitig dem Lebensstättenschutz dient, weil die verblei-
benden Lebensstätten angesichts der Größe der Gewässer geeignet sind, übergangs-
weise für die Dauer des Pumpversuches die Lebensstättenfunktion vollständig zu
übernehmen.
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3.5.4 Schädigung oder Vernichtung von Individuen geschützter Pflanzenarten

Im Wirkraum der Förderstufe III wachsen an Feuchtstandorte beziehungsweise Ge-
wässer gebundene besonders geschützte Pflanzenarten, nämlich Sumpf-Schwertlilie,
Gelbe Teichrose und Torfmoos. Hinzu kommt ein Vorkommen des Königsfarnes im
Bereich „In der Woeste“.

Die vorhabensbedingten Grundwasserstandsabsenkungen betragen an den Wuchsorten
dieser Pflanzen in jedem Fall nicht mehr als 35 cm, so dass angesichts der nur tempo-
rär wirkenden Absenkung eine Schädigung der Pflanzen unwahrscheinlich sind. Zur
Absicherung ist jedoch nach Abschluss des Pumpversuches eine Wiederholungskartie-
rung an den Wuchsorten vorzusehen. Anhand der bei KAISER & SCHWARZSTEIN

(2016) und in der vorliegenden Ausarbeitung (Kap. 3.1) dokumentierten Vorkommen
geschützter und gefährdeter Arten lässt sich prüfen, ob sich wider Erwarten doch
Schädigungen der Pflanzen eingestellt haben, so dass dann geeignete Ausgleichsmaß-
nahmen zu ergreifen wären, um den Eingriff zu kompensieren. Artenschutzrechtliche
Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 Nr. 4 BNatSchG sind nicht einschlägig, weil es sich
bei den betroffenen Pflanzen nicht um europäisch geschützte Arten handelt.

3.6 Natura 2000

Gebiete des europäischen Schutzgebietssystems Natura 2000 befinden sich nicht im
Wirkraum der Förderstufe III des Vorhabens oder in dessen näherem Umfeld, so dass
eine vorhabensbedingte Betroffenheit derartiger Gebiete auszuschließen ist.

4. Zusammenfassung des weiteren Erhebungsbedarfs

Im Ergebnis der Aussagen in den Kap. 2 und 3 ist festzustellen, dass mit Beginn der
Förderstufe III folgender Handlungsbedarf innerhalb des Teilbeitrages „Naturschutz“ 
besteht, um artenschutzrechtliche Zugriffsverbote und Eingriffstatbestände zu vermei-
den:

Monitoring, in dessen Rahmen die Wasserstände der Gewässer in zweiwöchigem
Abstand ermittelt werden; bei Anzeichen dafür, dass es vorhabensbedingt zum Tro-
ckenfallen von Teilen der Gewässerfläche kommt, ist durch eine fachkundige Per-
son zu prüfen, ob nicht mobile Stadien geschützter Tiere (Amphibien- und Fisch-
laich sowie Großmuscheln) in den vom Trockenfallen bedrohten Teilen des Gewäs-
sers vorkommen und ob Tiere (Amphibien, Fische, Libellen und Großmuscheln
einschließlich Laich und Larven) in von Austrocknung bedrohten Restgewässern
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ohne Anschluss an das tiefere Hauptgewässer verblieben sind; entsprechende Vor-
kommen sind durch eine fachkundige Person in tiefere Gewässerteile umzusetzen.

Weiterhin ist festzustellen, dass am Ende der Förderstufe III folgender Erhebungsbe-
darf innerhalb des Teilbeitrages „Naturschutz“ besteht, um zu belegen, dass keine Ein-
griffe eingetreten sind oder bei negativem Ergebnis geeignete Kompensationsmaß-
nahmen abzuleiten und durchzuführen:

Im Wirkraum der Förderstufe I erneute Prüfung der Gehölze auf Vitalität; sofern
die fünf deutlich geschädigten jüngeren Stiel-Eichen keine Erholungstendenzen
zeigen, sind zum Ausgleich der Baumschäden im Verhältnis 1 : 1 in der gleichen
Hecke Stiel-Eichen-Hochstämme regionaler Herkunft (Vorkommensgebiet nord-
deutsches Tiefland) nachzupflanzen; eventuell sich einstellende weitere Abgänge
wären ebenfalls auszugleichen,

Wiederholung der Erfassung der Baumvitalität im Bereich der Gehölze im Wirk-
raum der Förderstufe III; für die Waldbestände kann dabei auf die forstliche Be-
weissicherung zurückgegriffen werden (vergleiche PLAGGENBORG 2021),

Wiederholung der Vegetationsaufnahmen im Bereich der vier Eichenmischwälder
lehmiger, frischer Sandböden des Tieflandes (WQL, WQL/WLM), die im Wirk-
raum der Förderstufe III liegen,

Wiederholung der Biotopkartierung im Bereich der in Kap. 3.2 genannten Feucht-
biotope erneut mit halbquantitativen Artenlisten,

Wiederholung der Erfassung der gefährdeten und geschützten Pflanzenarten an den
in Kap. 3.2 genannten Wuchsorten.

Zur Betroffenheit der Gewässer sei auf die gesonderte Ausarbeitung von W. Rötker
verwiesen.
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6. Anhang: Pflanzenartenlisten

Die räumliche Zuordnung der nachfolgenden Flächen erfolgt anhand von Abb. 15.

Abb. 15: Nummerierung der Flächen, zu denen 2021 Pflanzenartenlisten erhoben
wurden (Maßstab 1 : 10.000, eingenordet).
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Häufigkeit: 1 = wenige Exemplare, 2 = zahlreich, 3 = teilweise dominant, 4 = großflä-
chig dominant, B = Baumschicht, S = Strauchschicht.

Flächennummer:

1

Biotopkürzel:
SXF

Art: Häufigkeit:
Elodea canadensis 2
Lycopus europaeus 2
Lysimachia vulgaris 2
Phalaris arundinacea 2
Phragmites australis 2

Flächennummer:

2

Biotopkürzel:
SEZ/VERR

Art: Häufigkeit:
Carex pseudocyperus 2
Glyceria fluitans 2
Iris pseudacorus 2
Phalaris arundinacea 3
Phragmites australis 2

Flächennummer:

3

Biotopkürzel:
SXF

Art: Häufigkeit:
Carex paniculata 1
Elodea canadensis 2
Iris pseudacorus 2
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Flächennummer:

4

Biotopkürzel:
UHF / NRS / BFN

Art: Häufigkeit:
Aegopodium podagraria 2
Carduus crispus 2
Galium aparine 2
Glechoma hederacea 2
Humulus lupulus 2
Phragmites australis 2
Salix cinerea S 2
Salix viminalis S 2
Urtica dioica 2

Flächennummer:

5

Biotopkürzel:
SEA /STW

Art: Häufigkeit:
Alnus glutinosa B 3
Glyceria fluitans 2
Salix cinerea S 3

Flächennummer:

6

Biotopkürzel:
FMS / UHM

Art: Häufigkeit:
Arrhenatherum elatius 2
Calystegia sepium 1
Cirsium arvense 2
Galium aparine 2
Holcus lanatus 2
Juncus effusus 2
Phalaris arundinacea 2
Poa trivialis 2
Urtica dioica 2
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Flächennummer:

7

Biotopkürzel:
FBS

Art: Häufigkeit:
vegetationsfrei

Flächennummer:

8

Biotopkürzel:
WQL e 3

Art: Häufigkeit:
Aegopodium podagraria 2
Carpinus betulus S 1
Crataegus monogyna S 1
Dryopteris carthusiana 2
Fagus sylvatica B 1
Glechoma hederacea 2
Hedera helix 2
Ilex aquifolium S 2
Impatiens parviflora 2
Prunus serotina S 2
Quercus robur B 4
Quercus robur 2
Rubus fruticosus agg. 2
Sorbus aucuparia S 1

Flächennummer:

9

Biotopkürzel:
SEL l

Art: Häufigkeit:
Lemna minor 3
Salix cinerea S 2
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Flächennummer:

10

Biotopkürzel:
SEA / VERS

Art: Häufigkeit:
Nuphar lutea 2
Phragmites australis 3
Potamogeton natans 2

Flächennummer:

11

Biotopkürzel:
SEA / NSM

Art: Häufigkeit:
Eleocharis palustris 2
Juncus bulbosus 2
Lysimachia thyrsiflora 2
Lysimachia vulgaris 2
Nuphar lutea 2
Phalaris arundinacea 2
Phragmites australis 2
Potamogeton natans 2
Salix cinerea S 2
Sphagnum spec. 2

Flächennummer:

12

Biotopkürzel:
SEA / VEL

Art: Häufigkeit:
Eleocharis palustris 2
Hydrocotyle vulgaris 2
Lysimachia vulgaris 2
Myriophyllum spicatum 2
Ranunculus flammula 1
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Flächennummer:

13

Biotopkürzel:
SEA

Art: Häufigkeit:
Juncus effusus 2
Lysimachia vulgaris 2
Phragmites australis 2
Salix cinerea S 2

Flächennummer:

14

Biotopkürzel:
SEA / VERS

Art: Häufigkeit:
Phragmites australis 4
Salix cinerea S 2

Flächennummer:

15

Biotopkürzel:
STR / VERS

Art: Häufigkeit:
Phragmites australis 4
Salix cinerea S 2

Flächennummer:

16

Biotopkürzel:
WPB / WNB 1

Art: Häufigkeit:
Betula pubescens B 4
Calamagrostis epigejos 2
Lysimachia vulgaris 1
Pinus sylvestris S 1
Salix aurita S 2
Salix cinerea S 2
Sphagnum spec. 1
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Flächennummer:

17

Biotopkürzel:
BFR / WXH 1

Art: Häufigkeit:
Alnus glutinosa B 2
Betula pendula B 2
Betula pubescens B 2
Frangula alnus S 2
Geranium robertianum 1
Holcus lanatus 1
Juncus effusus 1
Lotus pedunculatus 1
Lysimachia vulgaris 1
Phragmites australis 2
Pinus sylvestris B 1
Rubus fruticosus agg. 1
Salix aurita S 3
Salix cinerea S 3
Scrophularia nodosa 1
Sphagnum spec. 1
Urtica dioica 1
Vaccinium myrtillus 1


